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EDITORIAL

L I E B E  L E S E R I N N E N  U N D  L E S E R
Mit der Lieferung von Produkten und Dienstleis-
tungen per Rechnung gewähren Unternehmen
Ihren Kunden Kredit. Doch selten verhalten sich
Unternehmen wie ein professioneller Kreditgeber,
obwohl säumige Zahler die unternehmerische Exis-
tenz gefährden können.

In diesem Risikomanagement Newsletter möchten
wir Ihnen zeigen, auf was Sie achten sollten, um
Ihre Forderungsausfälle mit einfachen Mitteln zu
reduzieren.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erfolg-
reiches neues Jahr.

Ihre
Silke Beermann

SILKE BEERMANN
Hauptredaktion
Telefon: 02131 / 109 - 479
E-Mail: s.beermann@verband.creditreform.de

Der Risikomanagement Newsletter ist
eine Gemeinschaftsproduktion der Ab-
teilung Risikomanagement und der CEG
Creditreform Consumer GmbH.
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INTERNES MAHNWESEN MIT BORDMITTELN
OPTIMIEREN

SO KÖNNEN SIE IHR INTERNES MAHN-
WESEN GANZ EINFACH OPTIMIEREN
Den Kunden Zahlungsziele einzuräumen, ge-
hört für die meisten Unternehmen heute zum
Geschäftsalltag. Dass sie damit zum Kreditge-
ber für diejenigen werden, die ihre Waren und
Leistungen abnehmen, bedenken sie dabei aber
oft nicht. Problematisch wird es, wenn die ver-
einbarten Zahlungsziele nicht eingehalten werden,
zumal die Unternehmen sich häufig nicht wie
professionelle Kreditgeber verhalten.

Nachfolgende Maßnahmen dienen der Optimie-
rung Ihres Mahnwesens:

Schaffen Sie die Voraussetzung zur Durchsetzung
Ihrer Forderungen. Prüfen Sie, ob Sie Ihren Kunden
mit der juristisch korrekten Adresse in Ihrer Daten-
bank gespeichert haben und ob Sie mit dem aktuel-
len gesetzlichen Vertreter des Unternehmens Geschäft
machen.

Prüfen Sie Ihre Neu- und Bestandskunden. Kunden
mit unzureichnder Bonität sollte kein Kreditlimit
eingeräumt werden. Eine Überprüfung der Bonität
mit Hilfe einer entsprechenden Creditreform
Auskunft ist daher empfehlenswert.

Zudem sollte kein Unternehmen seine Leistung-
en über großzügige oder branchenunübliche
Zahlungsziele verkaufen. Besser ist es, den
Kunden Anreize zu bieten, möglichst rasch zu
zahlen, zum Beispiel über die Gewährung von
Skonti. Bei größeren Kreditbeträgen können
auch Sicherheiten verlangt werden. In jedem Fall
sollten die eigenen Kosten in den Angebotspreis
eingerechnet werden.

Gleichzeitig ist es von entscheidender Bedeutung,
die eigene Finanzierung sorgfältig zu planen und
dabei die Zahlungen aus Kundenforderungen
nicht zu optimistisch zu bewerten. Und gege-
benenfalls frühzeitige Rücksprachen mit der
Hausbank zu halten, bevor die verfügbare Kre-
ditl inie aufgrund hoher Forderungsbestände
vollständig ausgeschöpft ist.

INTERNES MAHNWESEN MIT BORD-
MITTELN
Auch die Art und Weise der Rechnungsstellung
ist ein wesentlicher Aspekt des effizienten For-
derungsmanagements. Worauf bei einer formal
korrekten Rechnung zu achten ist, kann der
Checkliste „Das gehört in eine Rechnung“ ent-
nommen werden, die auch in diesem Newsletter
zu finden ist.

Sobald die vereinbarte Leistung von Ihrem Unter-
nehmen erbracht wurde, sollten Sie Ihrem Kun-
den unmittelbar die Rechnung zustellen und zwar
mit einer detaillierten Leistungsbeschreibung, mit
den jeweils vereinbarten Preisen und dem Zahl-
ungsziel.

Wichtig ist auch, dass Zahlungstermine und Zahl-
ungsbeträge im Rahmen des internen Rech-
nungswesens genau überwacht werden. Zahlt der
Kunde nicht pünktlich, sollte er zeitnah an den
Ausgleich der fälligen Rechnung erinnert werden.
Nach dem „Gesetz zur Beschleunigung fälliger
Zahlungen“ gerät er automatisch in Verzug, wenn
die Rechung 30 Tage nach Erhalt bzw. nach dem
in der Rechnung genannten Fälligkeitsdatum nicht
beglichen wurde. Bevor der Kunde eine Mahnung
erhält, sollte intern aber genau geprüft werden,
ob die eigenen Leistungen wie vereinbart erbracht
wurden, wann die korrekte Rechnung mit welchem
Zahlungsziel an den Kunden versandt wurde oder
ob eventuell Buchungsfehler vorliegen. Werden
keine Fehler gefunden, kann mit dem Mahn-
verfahren begonnen werden.

Führt es nicht zum Erfolg, ist die Inanspruchnahme
externer Hilfe die beste Möglichkeit. Dies kann in
einer dritten schriftlichen Mahnung angedroht
werden. Zahlt der Kunde auch dann nicht, kann
Creditreform als professioneller Inkasso-Dienst-
leister die Forderungen realisieren. Dabei gilt: Je
früher Creditreform beauftragt wird, desto größer
ist die Wahrscheinlichkeit, die offenen Forderungen
zu realisieren.
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CHECKLISTE:
DAS GEHÖRT IN EINE RECHNUNG

CHECKLISTE:
CHECKLISTE: RECHNUNG

VOLLSTÄNDIGE ABSENDER-ANGABE
In eine korrekte Rechnung gehören immer der
vol lständige Name und die Anschr i f t  des
Unternehmens,  das d ie Rechnung ste l l t .

VOLLSTÄNDIGE EMPFÄNGER-ANGABEN
Auch der vollständige Name und die Adresse des
Rechnungsempfängers müssen vorhanden sein.

STEUERNUMMER DES ABSENDERS
Sie wird vom Finanzamt vergeben und gehört in
jede korrekte Rechnung.

UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONS-
NUMMER (UST-ID-NR.) DES ABSENDERS
Unternehmen, die am innergemeinschaftlichen
Warenverkehr der EU teilnehmen, müssen in
diesen Fällen in der Rechung auch ihre Um-
satzsteuer-Identifikationssnummer angeben.
Sie wird vom Bundeszentralamt für Steuern
vergeben.

RECHNUNGSNUMMER
Die Rechnungsnummer ist eine fortlaufende,
einmalig vergebene Identifikationsnummer und
dient zur eindeutigen Zuordnung einer jeden
Rechnung.

CHECKLISTE:
DAS GEHÖRT IN EINE RECHNUNG
Das Zahlungsverhalten in Deutschland ist weiterhin
stark verbesserungswürdig. Oft liegen die Pro-
bleme bei der Durchsetzung offener Forderungen
allerdings nicht in den rechtlichen Möglichkeiten,
die dem Gläubiger zur Verfügung stehen, son-
dern in ihrem Verhältnis zum Schuldner. Viele
Auftragnehmer scheuen sich nämlich aus Angst,
ihre Kunden zu vergraulen, offene Forderungen
und Verzugszinsen durchzusetzen. Dabei können
säumige Zahler die unternehmerische Existenz
gefährden.

Für den Erfolg des Unternehmens ist es daher
wichtig, offene Forderungen als wichtige und
kritische Ansprüche zu behandeln. Schon die Art
und Weise der Rechnungsstellung ist dabei von
entscheidender Bedeutung.

So sollten die Forderungen in Rechnung gestellt
werden, sobald die vereinbarten Leistungen er-
bracht wurden. Entscheidend ist dabei eine korrekte
und vollständige Aufzählung aller erbrachten
Leistungen. Dabei ist darauf zu achten, dass die
jeweils vereinbarten Preise in Rechnung gestellt
werden, damit kleine Ungenauigkeiten nicht vom
Kunden dazu genutzt werden, die Zahlung hin-
auszuzögern oder zu  verweigern.

Generell gibt es eine Reihe von Punkten, die bei
der Rechnungsstellung berücksichtigt werden
sollten. Die folgende Checkliste zeigt, was in eine
korrekt gestellte Rechnung gehört.
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CHECKLISTE:
DAS GEHÖRT IN EINE RECHNUNG

CHECKLISTE:

DAS
BANKVERBINDUNG
Um Zahlungsverzögerungen vorzubeugen, muss
stets die vollständige und korrekte Bankverbindung
angegeben werden.

AUFBEWAHRUNGSPFLICHT
Bei Werkslieferungen oder Leistungen im Bau oder
Ausbau an Privatkunden muss in der Rechnung
auf die zweijährige Aufbewahrungspflicht für die
Rechnung hingewiesen werden.

Gerät der Kunde in Verzug, kann anhand der
korrekten Rechnung schnell überprüft werden,
ob ein Fehler im eigenen Rechnungswesen
vorliegt.
Ist dies nicht der Fall, kann ohne zeitliche Ver-
zögerung mit dem Mahnprozess begonnen
werden. Missverständnisse, verursacht durch
die Rechnungsstellung, sind damit nahezu
ausgeschlossen.

CHECKLISTE:

DAS GEHÖRT IN EINE RECHNUNG
BETREFFZEILE
Die Betreffzeile sollte stets den Titel „Rechnung“
tragen und gegebenenfalls einen Bezug enthalten,
z.B. „Ihr Auftrag vom…“.

A U F L I S T U N G  D E R  E R B R A C H T E N
LEISTUNGEN
Jede Rechnung sollte eine genaue Beschreibung
der Menge und Art der gelieferten Gegenstände
bzw. des Umfangs der erbrachten Leistungen
sowie den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Lieferung
oder Leistung enthalten, um Missverständnissen
vorzubeugen.

RECHNUNGSBETRAG
Ausgewiesen werden muss der zu zahlende Netto-
Betrag in Euro, der Mehrwertsteuersatz bzw. die
Umsatzsteuer (in der Regel 19 Prozent seit dem
1. Januar 2007) und die Höhe des Steuerbetrags
in Euro.

HINWEIS AUF STEUERBEFREIUNG
Im Falle einer Steuerbefreiung darf auch der
Hinweis nicht fehlen, dass für die Lieferung bzw.
Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

Für Fragen zum Thema Mahn- und Forderungs-
mangement stehen Ihnen unsere 130 Credit-
reform Gesellschaften bundesweit zur Ver-
fügung.

Weitere Informationen:
www.creditreform.de
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UNBEZAHLTE RECHNUNGEN:
VIELE FIRMEN SIND ZU BLAUÄUGIG

UNBEZAHLTE RECHNUNGEN:
VIELE FIRMEN SIND ZU BLAUÄUGIG
Christian Wolfram, geschäftsführender Gesell-
schafter der Creditreform Berlin Wolfram KG,
spricht über Zahlungsmoral, Forderungsmanage-
ment und den Service der Creditreform für den
Mittelstand.

CREDITREFORM  
Herr Wolfram, Creditreform meldete jüngst einen
Rückgang der Unternehmensinsolvenzzahlen in
Deutschland. Ebbt die Pleitewelle nun endlich ab?

CHRISTIAN WOLFRAM
Nein, von einer echten Entspannung in der Insol-
venzstatistik kann noch keine Rede sein. Der
Rückgang in diesem Jahr erfolgte ja auf einem
hohen Niveau. Außerdem bezieht er sich nur auf
die Unternehmensinsolvenzen. Die Verbraucher-
insolvenzen haben dagegen in Folge zugenommen.

CREDITREFORM 
Bekommen auch die Unternehmen diesen Trend
zu spüren?

CHRISTIAN WOLFRAM
Die Entwicklung ist durchaus besorgniserregend,
denn auch die Zahl der so genannten Nulllösungen
bei den Verbraucherinsolvenzen nimmt zu. Das
bedeutet, dass die Unternehmer immer häufiger
ihre Forderungen gänzlich abschreiben müssen.

CREDITREFORM 
Welche Unternehmen trifft dies vor allem?

CHRISTIAN WOLFRAM
Davon sind in erster Linie natürlich größere Un-
ternehmen im Versandhandel, bei den Ener-
gieversorgern und den Telefongesellschaften
betroffen, die ihre Geschäfte direkt mit dem End-
verbraucher abwickeln. Aber auch viele kleinere
klassische Einzelhändler und Hersteller setzen ja
inzwischen immer mehr auf einen Direktverkauf
an den Konsumenten, vor allem über Internetshops.

CREDITREFORM 
Und bleiben am Ende ebenso auf ihren Rech-
nungen sitzen?

CHRISTIAN WOLFRAM
CHRISTIAN WOLFRAM
Zumindest stellen wir fest, dass viele Unternehmen
bei dem Wunsch, via Internet den Umsatz zu
steigern, ziemlich blauäugig vorgehen. Da werden
die einfachsten Vorsichtsmaßnahmen wie etwa
eine ordentliche Adressprüfung außer Acht
gelassen. Viele Zahlungsausfälle könnten ver-
mieden werden, wenn auch kleinere Unternehmen
ein professionelles Forderungsmanagement
betreiben würden.

CREDITREFORM 
Welche typischen Fehler beobachten Sie im
Umgang der Unternehmen mit ihren Kunden?

CHRISTIAN WOLFRAM
Der Königsweg, um Zahlungsausfäl le von
vornherein zu minimieren, besteht in einer
Mischung aus sorgfältiger Vorsorge und einem
straffen Forderungsmanagement. Viele Fehler
werden aber schon vor Vertragsabschluss
begangen. Da wird der Vertragspartner nicht
ordentlich überprüft, ja oft nicht einmal dessen
Firmierung korrekt aufgenommen. Diese laxe
Handhabung, beispielsweise bei der Auftrags-
annahme am Telefon, rächt sich später, wenn die
Mahnung nicht richtig adressiert werden kann.
Außerdem bleiben viele mögliche Informations-
quellen über die Zahlungsfähigkeit des Kunden
ungenutzt, beispielsweise die Erkenntnisse des
eigenen Außendienstes, der ja den regelmäßigen
persönlichen Kontakt mit dem Kunden pflegt.
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UNBEZAHLTE RECHNUNGEN:
VIELE FIRMEN SIND ZU BLAUÄUGIG

HRISTIAN WOLFRAM
CREDITREFORM 
Welche Vorsichtsmaßnahmen sind denn aus Ihrer
Sicht vor Abschluss eines Vertrages unerlässlich?

CHRISTIAN WOLFRAM
Als Grundregel gilt: Bei Aufträgen, die für das
Unternehmen ein für die eigene Liquidität rele-
vantes Volumen haben, muss vor Vertragsab-
schluss immer eine äußerst sorgfältige Prüfung
des Kunden erfolgen.

CREDITREFORM 
Für die es in kleineren Unternehmen aber meist
an ausreichenden Kapazitäten mangelt?

CHRISTIAN WOLFRAM
Wer die Bonitätsprüfung nicht aus eigener Hand
leisten kann, sollte auf das Angebot eines externen
Dienstleisters zurückgreifen. Creditreform bei-
spielsweise verwaltet die weltweit größte Fir-
mendatenbank über deutsche Unternehmen, die
auch für eine kurzfristige Bonitätsprüfung des
Kunden in Anspruch genommen werden kann.

CREDITREFORM 
Woraus speisen sich die Informationen in Ihrer
Datenbank?

CHRISTIAN WOLFRAM
Wir führen einen so genannten ZaC-Pool. ZaC-
Pool steht für Creditreform Zahlungserfahrungs-
pool. Neben Schuldnerdaten aus den öffentlich
zugänglichen Quellen speisen wir in diesen Pool
vor allem Rückmeldungen unserer Mitglieder
ein, die uns regelmäßig Informationen über das
Zahlungsverhalten ihrer Kunden liefern. Das end-
gültige Bonitätsurteil erstellt dann bei uns im
Haus immer ein dafür geschulter Rechercheur auf
Basis der vorliegenden Daten.

CREDITREFORM 
Worin unterscheiden Sie sich von Ihren Wett-
bewerbern?

CHRISTIAN WOLFRAM
Ein spezieller Vorteil unserer Datenbank liegt
sicher darin, dass unter unseren Mitgliedern nahe-

CHRISTIAN WOLFRAM
CREDITREFORM 
zu alle Branchen vertreten sind. Wir greifen also
beispielsweise nicht nur auf die Daten von Banken
und Versandhändlern zurück. Dieses breite
Spektrum an Informationen ist wichtig. Viele
Unternehmer pflegen ja etwa ihre Beziehung zu
den Banken auch dann noch, wenn sie ihren
Zahlungsverpflichtungen gegenüber anderen
Unternehmen schon nicht mehr nachkommen
können.

CREDITREFORM 
Wenn trotz aller Vorsorgemaßnahmen ein Kunde
in Zahlungsverzug geraten ist, welche Empfehlung
geben Sie kleineren Unternehmen für das Inkasso?

CHRISTIAN WOLFRAM
Wir beobachten leider immer wieder dieselben
Missstände im Forderungsmanagement kleinerer
Betriebe. Bestellungen und Aufträge sollten
zunächst einmal stets schriftlich vorliegen. Regel
Nummer eins für die Erstellung der Rechnung ist,
dass diese zeitnah zur Leistung geschrieben wird.
Bei größeren Aufträgen sollten in jedem Fall
Teilrechnungen erstellt werden.
Und schließlich ist der Kunde durch die Angabe
eines konkreten Zahlungsdatums oder durch eine
Mahnung schnellstmöglich in Verzug zu setzen.
Die erste Mahnung muss klare Sanktionsan-
drohungen für den Fall enthalten, dass die Zahlung
nicht erfolgt.  7



UNBEZAHLTE RECHNUNGEN:
VIELE FIRMEN SIND ZU BLAUÄUGIG

Stammkunden ist natürlich auch beim Inkasso
Behutsamkeit gefragt.
Wir stellen aber auch fest, dass bei vielen Schuld-
nern durchaus ein Problembewusstsein vorhanden
ist und dass diese ein straffes Forderungsmanage-
ment eher als professionelles Geschäftsgeba-
ren werten. Das Mahnverfahren, das Creditreform
durchführt, wird zudem stets mit unseren Kunden
abgesprochen, der damit Herr des Verfahrens
bleibt.

CREDITREFORM
In welchen Fällen übernehmen Sie das Inkasso
auch für kleinere Unternehmen?

CHRISTIAN WOLFRAM
Wir sind generell für alle Branchen und Unter-
nehmensgrößen offen. Einzige Voraussetzung
für ein Inkasso durch Creditreform ist, dass die
Rechnungen nicht bestritten werden.

CREDITREFORM
Welche einzelnen Schritte umfasst die Inkasso-
Dienstleistung bei Creditreform?

CHRISTIAN WOLFRAM
CREDITREFORM 
Sie raten also davon ab, den säumigen Schuldner
mehrmals zu mahnen?

CHRISTIAN WOLFRAM
Das bringt nach unserer Erfahrung wenig.
Sinnvoller ist es, das Verfahren schnell eskalieren
zu lassen und die Androhung umzusetzen. Denn
danach sollte der Unternehmer sich nicht mehr
weiter persönlich um das Mahnwesen oder eine
mögliche Klage kümmern. Die Kosten für diesen
persönlichen Einsatz werden ihm ja nicht entlohnt.
Dagegen sind Fremdkosten wie die eines Inkasso-
Unternehmens teilweise erstattungsfähig, weil der
Schuldner den Verzugsschaden – also auch die
Gebühren des Inkasso-Unternehmens – zu tragen
hat.

CREDITREFORM
Viele kleinere Mittelständler schrecken davor
zurück, einen Inkasso-Dienstleister wie Credit-
reform in eine bisher gut funktionierende Kunden-
beziehung einzuschalten, weil sie fürchten, dadurch
das Verhältnis zum Kunden nachhaltig zu belasten.
Ist diese Sorge berechtigt?

CHRISTIAN WOLFRAM
Unserer Erfahrung nach ist es eher von Vorteil,
wenn für das Inkasso ein Dritter eingeschaltet wird.
Häufig ist das Verhältnis zwischen Gläubigern und
Schuldnern emotional stark belastet. Ein neutraler
Dritter kann eher vermitteln. Außerdem wissen
viele Schuldner natürlich auch, dass sie im Falle
des Zahlungsverzuges mit einem negativen Ein-
trag in die Datenbank von Creditreform rechnen
müssen, der ihnen auch bei anderen Geschäften,
etwa beim Abschluss von Leasing-Verträgen, zum
Nachteil gereichen kann.

CREDITREFORM
Dennoch, ist es manchen Unternehmen nicht
unwohl bei dem Gedanken, den Kontakt zum
Kunden in die Hände eines Dienstleisters zu legen?

CHRISTIAN WOLFRAM
Generell gilt es zwischen Einmalkunden und festen
Geschäftspartnern zu unterscheiden. Bei wichtigen  8



UNBEZAHLTE RECHNUNGEN:
VIELE FIRMEN SIND ZU BLAUÄUGIG

CHRISTIAN WOLFRAM
CHRISTIAN WOLFRAM
Im äußersten Fall kann das Inkasso-Verfahren
das kaufmännische Mahnverfahren, das mögliche
Gerichtsverfahren, das wir dann mit unseren
Vertragsanwälten durchführen, und anschlies-
sende Zwangsvollstreckungsmaßnahmen um-
fassen. Liegt ein Titel vor, der Schuldner ist aber
zahlungsunfähig, können wir zudem im Über-
wachungsverfahren 30 Jahre lang kontrollieren,
ob der Schuldner wieder zu Geld gekommen ist
und die Vollstreckung des Titels doch noch möglich
ist.

CREDITREFORM
Welche Kosten kommen auf das Unternehmen zu,
wenn es sein Inkasso an Creditreform abtritt?

CHRISTIAN WOLFRAM
Die Kosten setzen sich aus einer Bearbeitungs-
gebühr und einer Erfolgsprovision zusammen. Die
Bearbeitungsgebühr gehört – wie bereits erwähnt
– zum Verzugsschaden und ist vom Schuldner zu
zahlen. Das Unternehmen zahlt im Erfolgsfalle
eine Provision an Creditreform, deren Höhe sich
nach dem Volumen der Forderung richtet. Generell
gilt aber: Die Kosten, die für ein Unternehmen
anfallen, wenn es eine Bonitätsprüfung durch-
führen lässt oder das Inkasso-Management an
Creditreform abtritt, sind im Vergleich zu dem
Schaden, der durch Forderungsausfälle entstehen
kann, wirklich gering.

CREDITREFORM
Vielen Dank für das Interview

Weitere Informationen:

CHRISTIAN WOLFRAM
Geschäftsführer
Creditreform Berlin Wolfram KG
Tel: 0 30 / 2 12 94-350
E-Mail: vertrieb@berlin.creditreform.de
Internet: www.creditreform-berlin.de
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WERTEBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN
NACH DEM NEUEN KOMMUNALEN
FINANZMANAGEMENT (NKF)

“FORDERUNGSSPIEGEL FÜR KOM-
MUNEN”UNTERSTÜTZT ANFORDE-
RUNGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND
Wegen der Reformen des kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesens läuft in Monheim am Rhein
die Umstellung auf die kommunale Doppik auf
Hochtouren. Ab dem 1. Januar 2007 soll nach dem
Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)
gebucht werden. Eine der Herausforderungen, die
die Finanzbuchhaltung dabei meistern muss, ist
die Bewertung der Vermögensgegenstände und
deren Ausweis unter den Aktiva in der Eröffnungs-
bilanz.
Dazu zählen auch offene Forderungen. Da nicht
jede Forderung realisierbar ist, ist eine qualitative
Bewertung des Forderungsbestandes notwendig.
In Monheim am Rhein geht es dabei um knapp
4.700 Forderungen mit einem Nominalwert von
mehr als 2,9 Millionen Euro.
Die Forderungsbewertung nach NKF läuft nach
dem strengen Niederstwertprinzip ab. Demnach
müssen Forderungen mit dem niedrigeren Wert
angesetzt werden, wenn ihr Nennwert den Wert
übersteigt, der ihnen am Abschlussstichtag
beizulegen ist (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 35 Abs.
7 GemHVO NW sowie § 252 und § 253 HGB).
Sind Umstände bekannt, wonach bestimmte
Forderungen mit einem über das allgemeine
Kreditrisiko hinausgehenden Risiko verbunden
sind, dürfen diese zweifelhaften Forderungen nur
mit ihrem wahrscheinlichen Wert ausgewiesen
werden.
Dieser Wert richtet sich nach der geschätzten
Höhe des Betrages, der wahrscheinlich realisiert
werden kann. Die Differenz zwischen diesem
wahrscheinlichen Betrag und dem Nennbetrag
muss in der Bilanz durch eine Einzelwert-
berichtigung (EWB) berücksichtigt werden.
Abgesehen von den offenkundig zweifelhaften
Forderungen, die einer EWB unterzogen werden
müssen, enthält auch der Restbestand ein weiteres,
nicht erkennbares Restrisiko. Diesem Risiko muss
durch eine Pauschalwertberichtigung (PWB)
Rechnung getragen werden, die sich am allge-
meinen Kreditrisiko orientiert.
Bei der Umsetzung dieser Vorgaben stehen die
Kommunen – so auch Monheim am Rhein – vor
dem großen Problem, dass neben der Zeit vor

“FORDERUNGSSPIEGEL FÜR KOM-
MUNEN”UNTERSTÜTZT ANFORDE-
RUNGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND
allem verlässliche Bewertungsgrundlagen für die
erforderlichen Wertberichtigungen fehlen.

PILOTPROJEKT ZUR WERTBERICH-
TIGUNG
Daher hat Monheim am Rhein zusammen mit der
Creditreform Rating AG ein Pilotprojekt gestartet.
Das Neusser Unternehmen hat mit dem „Forde-
rungsspiegel für Kommunen“ ein Produkt ent-
wickelt, mit dem die erforderliche Wertberichti-
gung des Forderungsbestandes im Rahmen der
Einzel- und Pauschalwertberichtigung durchgeführt
wird.
Die Forderungsbewertung basiert auf den Boni-
tätsinformationen zu Unternehmen und Privat-
personen, die in den Datenbanken der Unter-
nehmensgruppe Creditreform gesammelt und
ausgewertet werden. Auf Basis dieser Daten ist
Creditreform in der Lage, eine prognosesichere
Vorhersage über das geschätzte Zahlungsver-
halten von Schuldnern zu treffen und die Reali-
sierungschancen von Forderungen einzustufen.
Je nach Risikoklasse des Schuldners und Alter
der Forderung lässt sich der Wertberichtigungs-
bedarf konkret und auf sehr transparente Weise
beziffern. Im Ergebnis liefert der Forderungsspiegel
den nach NKF erforderlichen Wertansatz für den
Forderungsbestand in der Eröffnungsbilanz. Das
methodisch gleich bleibende Verfahren kann später
auch für die Ermittlung des Wertansatzes von
Forderungen für Jahresabschlüsse genutzt werden.  10



WERTEBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN
NACH DEM NEUEN KOMMUNALEN
FINANZMANAGEMENT (NKF)

“FORDERUNGSSPIEGEL FÜR KOM-
MUNEN”UNTERSTÜTZT ANFORDE-
VORTEILE FÜR MOHNHEIM AM RHEIN
Der wichtigste Vorteil für Monheim am Rhein ist,
dass der Forderungsspiegel die nach NKF erforder-
liche Bewertung des Forderungsbestandes ermög-
licht und nach der einmaligen Definition der Buch-
ungsansätze automatisiert ausführt.
Das so gewonnene Risikoprofil liefert einen realis-
tischen Wertansatz für die Eröffnungs- und Ab-
schlussbilanz.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens liegt darin,
dass es emotional nicht beeinflusst werden kann.
Zufallsbewertungen, die von unterschiedlichen
Entscheidungsträgern und deren Sachkenntnis
abhängen, sind ausgeschlossen. Dafür sorgen
nicht zuletzt die nachvollziehbaren mathematisch-
statistischen Methoden bei der Wertberichtigung
und die Qualität der Informationen in den Daten-
banken von Creditreform. Darüber hinaus genießt
das Verfahren bereits jetzt große Akzeptanz in der
Finanzbuchhaltung, da es die Sachbearbeiter von
methodisch ungestützten und daher sehr zeitauf-
wändigen Einzelermittlungen und Einzelbuch-
ungen entlastet.

Als erfreulicher Nebeneffekt werden die Adress-
bestände der Schuldner im Zuge der Wertbe-
richtigung aktualisiert. Damit wird die Kontakt-
aufnahme mit Schuldnern erleichtert, wenn
Forderungen im Rahmen der Vollstreckung reali-
siert werden sollen.

Da der Forderungsspiegel mit der Weitergabe von
Informationen zu den Schuldnern in Monheim am
Rhein verbunden ist, wurde dazu eine datenschutz-
rechtliche Regelung mit der Creditreform Rating
AG getroffen, die den Buchstaben des Bundes-
datenschutzgesetzes entspricht.

DER PROZESSABLAUF IM EINZELNEN

1. DATENLIEFERUNG
Der Forderungsbestand musste in digitaler Form
an die Creditreform Rating AG übermittelt
werden. Im Idealfall sollten je Forderung der
Name des Schuldners, die postalische Anschrift,
der Netto-Forderungsbetrag, die Mahnstufe, der
Niederschlagungsbetrag und das Forderungs-
alter vorliegen.

2.IDENTIFIKATION
In einem ersten Analyseschritt wurden die
Datensätze gegen alle Creditreform Daten-
banken zu Unternehmen und Privatpersonen
abgeglichen.
Das Ergebnis war eine 100-prozentige Identifika-
tionsquote. Es wurden 361 Unternehmen und
4.369 Privatpersonen eindeutig identifiziert.

3.ANREICHERUNG MIT BONITÄTS-
FORMATIONEN
Danach wurden die Datensätze mit verläss-
lichen Bonitätsinformationen angereichert.
Bei den identifizierten Unternehmen wurde
dazu der Creditreform Bonitätsindex, bei den
Privatpersonen der so genannte CEG-Score
herangezogen, den die CEG Creditreform
Consumer GmbH ermittelt. Zu 326 der 361
identifizierten Unternehmen fand sich in den
Datenbanken der jeweils aktuelle Bonitäts-
index.
Bei den identifizierten Privatpersonen konnten
die vorhandenen Daten in 4.142 Fällen mit dem
aktuellen CEG-Score angereichert werden.
Anhand des Bonitätsindexes und des CEG-
Scores können die Forderungen gegen Unter-
nehmen und Privatpersonen in verschiedene
Risikoklassen eingeteilt werden, denen jeweils
eine durchschnittliche Ausfallquote zugeordnet
ist.
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4 .DEF IN IT ION DER BUCHUNGS-
ANSÄTZE FÜR DEN WERTBERICH-
TIGUNGSBEDARF
Darauf aufbauend wurden Risikoklassen
definiert, für die je nach Alter der Forderungen
bestimmte Buchungsansätze bei der Ermitt-
lung des Wertberichtigungsbedarfes festge-
legt wurden. Neben der Ausfallwahrschein-
lichkeit PD (Probability of Default) spielt bei den
Buchungsansätzen als weiterer Wert die Ver-
lustquote bei Kreditausfall LGD (Loss Given
Default) eine wichtige Rolle, die mit zunehmen-
dem Alter der Forderungen ansteigt.

5. WERTEBERICHTIGUNG UNTER-
NEHMEN UND PRIVATPERSONEN
Die für die EWB vorgesehenen Forderungen
wurden entsprechend der jeweiligen Risiko-
klasse mit der dazugehörenden Ausfallquote
PD und der jeweil igen Verlustquote bei
Kreditausfall LGD verrechnet.

DIE FORMEL FÜR DIE BERECHNUNG
LAUTET:
EWB Betrag =
Forderungsbetrag x
Ausfallwahrscheinlichkeit PD x
Verlustquote bei Kreditausfall LGD

Die Privatpersonen-Risikoklasse 2 hat zum
Beispiel eine durchschnittliche Ausfallrate PD
von 2,26 Prozent. In dieser Klasse summiert
sich die Netto-Forderungshöhe auf 26.781,17
Euro. Nach der Verrechnung mit der Ausfallrate
PD muss der Betrag je nach Alter der Forderung
zusätzlich mit der Verlustquote bei Kreditaus-
fall LGD verrechnet werden.
Bei Forderungen mit einem Alter zwischen drei
Monaten und einem Jahr liegt diese Quote
bei 54 Prozent. Damit ergibt sich eine Gesamt-
summe von 326,84 Euro.
Das entspricht dem Einzelwertberichtigungs-
bedarf in dieser Risikoklasse.

Über alle Privatpersonen-Risikoklassen in
der EWB hinweg ergibt sich eine Gesamtsum-
me für die EWB, die später zusammen mit
der Gesamtsumme für die PWB von der ur-
sprünglichen Netto-Forderungshöhe aller
Privatpersonen abgezogen wird. Der Ver-
rechnungssatz zur Berechnung der PWB er-
gibt sich aus der durchschnittlichen Ausfall-
wahrscheinlichkeit über das gesamte Forde-
rungsportfolio hinweg.
Für die Forderungen gegenüber Unternehmen
erfolgt die Wertberichtigung (EWB und PWB)
analog dem Verfahren bei Privatpersonen, nur
dass hier die Ausfallraten auf dem Bonitätsindex
basieren.
Für die Berechnung des Wertansatzes für die
Eröffnungsbilanz werden die Summen der EWB
und der PWB (jeweils Privatpersonen und
Unternehmen) von der ursprünglichen Gesamt-
Forderungssumme abgezogen. Das Ergebnis
ist der Wertansatz der Forderungen für die
Eröffnungsbilanz nach NKF in Monheim am
Rhein.

Weitere Informationen:

MAX HERRMANN
Kämmerer der Stadt Monheim am Rhein in
Nordrhein-Westfalen
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TERMINE UND ANDERE TIPPS

VERANSTALTUNGSTERMINE
CASH- UND LIQUIDITÄTSMAMAGEMENT IM MITTELSTAND
Die Sicherstellung der eigenen Zahlungsfähigkeit wird nicht nur aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in
vielen - gerade mittelständischen Unternehmen - zunehmend immer wichtiger. Herausforderungen wie die
systematische Disposition der Liquidität innerhalb des Unternehmens, die Verhandlung von Bankkonditionen,
die Kontrolle des Liquiditätsrisikos und eine vorausschauende Liquiditätsplanung werden immer komplexer.
Die Teilnehmer lernen, diese Aufgaben systematisch anzugehen.
 

DISPOSITION
Bedeutung, Ansätze, Erfolgsbewertung und Systeme. Warum disponieren nicht alle Unternehmen gleich gut?
Was muss geregelt und organisiert sein, um optimal die Liquidität im Unternehmen zu disponieren? Welche
Informationen werden benötigt und woher kommen sie?

CASHMANAGEMENT UND BANKEN
Was können Sie von Banken erwarten, was erwarten Banken von Ihnen? Wie sehen „gute“ Bankkonditionen
im Zahlungsverkehr aus? Sind Bankkonditionen verhandelbar? Und wie geht man dabei professionell vor?

LIQUIDITÄTSRISIKO
Was ist Liquidität? Welches sind interne und externe Ressourcen? Maßnahmen zur Sicherstellung der
Zahlungsfähigkeit.

FINANZSTATUS UND LIQUIDITÄTSPLANUNG
Kennzahlen: Liquidität, Rentabilität und Marktwert. Unterschiedliche Arten des Cashflows an hand von
Beispielübungen.

REFERENT
DIPL. KFM. MARTIN WINTER
Schwabe, Ley & Greiner GmbH

TERMINE
     09. Februar 2007 in Frankfurt am Main
     29. März 2007 in Berlin

WEITERE INFORMATIONEN
www.creditreform.de
im Bereich:  Aktuelles - Termine und Veranstaltungen

KONTAKT
Verband der Vereine Creditreform e. V.

KRISTINA DEREK
E-Mail: akademie@creditreform.de
Tel.: 0 21 31 / 109-231
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IMPRESSUM

IMPRESSUM
Der Risikomanagement Newsletter ist eine Gemeinschaftsproduktion der Abteilung Risikomanagement und
der CEG Creditreform Consumer GmbH.
Das Kopieren und die Vervielfältigung der hier vorliegenden Beiträge ist nur mit schriftlicher Genehmigung
und mit Angabe der Quelleninformation gestattet.
Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Kommentare zu den Beiträgen. Schreiben Sie uns.

HERAUSGEBER
Verband der Vereine Creditreform e. V.
Abteilung Risikomanagement
Hellersbergstraße 12
41460 Neuss

REDAKTION
Silke Beermann
Hauptredaktion
Telefon: 02131 / 109 - 479
E-Mail: s.beermann@verband.creditreform.de

RECHTLICHE HINWEISE
Bitte beachten Sie bei der Nutzung der im Newsletter bereitgestellten Informationen unsere rechtlichen
Hinweise bezüglich Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte unterliegen dem Urheberrecht und
anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums sowie den entsprechenden internationalen Abkommen.
Sie dürfen ohne unsere Einwilligung weder für Handelszwecke kopiert, verändert, ausgedruckt noch auf
anderen Medien verwendet werden. Einige Seiten dieser Medien enthalten auch Inhalte, die dem Urheberrecht
derjenigen unterliegen, die diese Inhalte zur Verfügung gestellt haben.

REDAKTIONELLE BEITRÄGE
Christian Wolfram
Max Herrmann
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